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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §21 Abs1;

EStG 1988 §4 Abs3;

EStG 1988 §6;

Rechtssatz

Soweit in der Literatur die Ansicht vertreten wird (vgl. Atzmüller/Mayr, RdW 646/2004), die Konvertierung stelle in

wirtschaftlicher Betrachtungsweise einen Verbindlichkeitstausch dar, der auch bei einem Einnahmen-Ausgaben-

Rechner zu einer Gewinnrealisierung führen müsse, ist dem entgegenzuhalten, dass in der bloßen mit dem bisherigen

Schuldner getroBenen Vereinbarung, eine bestehende Verbindlichkeit in einer anderen Währungseinheit

zurückzuzahlen, kein Erwerb eines "anderen Wirtschaftsgutes" liegt.
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